
Planungssicherheit wiederherstellen
Ab dem 1. Januar 2018 besteht
keine gesetzliche Grundlage
mehr, aufgrund derer ein
Staatsbeitrag an die AHV ent-
richtet werden kann. Um der
AHV wieder Planungssicher-
heit zu geben, hat die VU-Frak-
tion eine Initiative eingereicht.

Von Günther Fritz

Vaduz. – Fraktionssprecher Peter Hilti
hat namens der VU-Fraktion am Mon-
tag eine Gesetzesinitiative einge-
reicht, um den von der FBP erwirkten
und mit 13 Stimmen bei 23 Anwesen-
den durchgekommenen Landtagsbe-
schluss vom 20. Oktober 2011 zu kor-
rigieren. Der Landtag hatte damals ei-
nen Antrag des FBP-Abgeordneten
Manfred Batliner angenommen, wo-
nach der Staatsbeitrag an die AHV ab
2018 nicht mehr geregelt ist. 

Kind mit dem Bade ausgeschüttet
«Der Landtag hat dabei die Sicherheit
der AHV aufs Spiel gesetzt», sagte
AHV-Direktor Walter Kaufmann nach
diesem Landtagsentscheid. AHV-Prä-
sident Peter Wolff bezeichnete diesen
Beschluss als sehr unglücklich. «Wenn
der Landtag einen im Grunde genom-
men vernünftigen Vorschlag der Re-
gierung in dieser verunstalteten Form
verabschiedet, muss er selber dafür
sorgen, dass diese schiefe Situation
wieder begradigt wird», betonte Peter
Wolff damals in einem «Vaterland»-
Interview. Das Ganze sei so unge-
schickt formuliert worden, «dass
gleich das Kind mit dem Bade auge-
schüttet worden ist, indem nach der
nun beschlossenen Rechtslage ab
2018 nämlich überhaupt kein Staats-
beitrag mehr vorgesehen ist».

Von Ausgaben der AHV entkoppeln
Aktuell unterstützt der Staat die AHV
mit einem Beitrag, der 20 Prozent ih-

rer jährlichen Ausgaben entspricht.
Während das Land für das Jahr 2010
knapp 46 Millionen Franken zu den
AHV-Ausgaben beisteuerte, rechnet
die Regierung damit, dass es im Jahr
2015 bereits 65 Millionen Franken
wären. Am 20. Oktober 2011 wurde
im Landtag die Neuregelung des
Staatsbeitrags an die AHV in zweiter
Lesung behandelt. Da die jährlichen
Ausgaben der AHV in den vergange-
nen Jahren stark zunahmen, soll der
Staatsbeitrag von den Ausgaben der
AHV entkoppelt werden. Die Regie-
rung schlug vor, dass sich der Staats-
beitrag im Jahr 2015 auf 50 Millionen
Franken beläuft. Ab dem Jahr 2016
sollte er dem der Teuerung angepass-
ten Grundbeitrag des Vorjahres sowie
einem Zusatzbeitrag von zwei Millio-
nen Franken entsprechen. 

FBP sorgt für zeitliche Befristung
Der FBP-Abgeordnete Manfred Batli-
ner stellte im Rahmen der zweiten Le-
sung dann allerdings den Änderungs-
antrag, dass diese von der Regierung
vorgeschlagene Neuregelung nur für
die Jahre 2015 bis 2017 gelten soll.
Damit wollte er den politischen Druck
aufrechterhalten und sicherstellen,
dass die AHV in den kommenden Jah-
ren saniert wird. Trotz Warnungen von
Sozialministerin Renate Müssner,
dass mit dieser Änderung die Pla-
nungssicherheit für die AHV gefähr-
det wird, wurde der FBP-Antrag mit
13 Stimmen angenommen. Dazu er-
klärte AHV-Präsident Peter Wolff En-
de Oktober 2011, dass es einen einfa-
chen Ausweg aus der dummen Situa-
tion gibt: «Der Landtag bringt eine
Initiative ein, mit der er die Planungs-
sicherheit für die AHV wieder selber
herstellt.»

VU macht Ankündigung wahr
Wie VU-Fraktionssprecher Peter Hilti
nach dem unglücklichen Landtagsent-
scheid erklärte, sei es auf jeden Fall

das oberste Ziel der VU als sozialer
Partei, der AHV wieder die notwendi-
ge Planungssicherheit und Planungs-
perspektive zurückzugeben. Mit der
Einreichung der entsprechenden Ge-
setzesinitiative möchte die VU-Frakti-
on nun dieses Ziel möglichst bald er-
reichen. Kernstück der Initiative ist
die Abänderung von Artikel 50 Absatz
1, wo die zeitliche Beschränkung wie-
der herausgenommen werden soll. So
soll der revidierte Artikel lauten: «Der
Staat leistet der Anstalt jährlich einen
Staatsbeitrag. Dieser beträgt 50 Mil-
lionen Franken für das Jahr 2015
(Grundbeitrag). Ab dem Jahr 2016
entspricht der Staatsbeitrag dem der
Teuerung angepassten Grundbeitrag
des Vorjahres sowie einem Zusatzbei-

trag in Höhe von 2 Millionen Fran-
ken.»

Sonst 25 Prozent höhere Beiträge
Die zeitliche Beschränkung der Aus-
richtung eines Staatsbeitrages sei mit
weitreichenden Konsequenzen ver-
bunden, heisst es in der Begründung
der VU-Fraktion zu der am Montag
eingereichten Gesetzesinitiative. Ab
dem 1. Januar 2018 bestehe im aktu-
ellen Gesetz keine Grundlage mehr,
aufgrund derer ein Staatsbeitrag an
die AHV entrichtet werden kann.
«Für die AHV bedeutet dies, dass sie
keine Planungssicherheit und keinen
Planungshorizont mehr hat. Der Ge-
setzgeber muss die Frage beantwor-
ten, welchen Staatsbeitrag an die AHV

sich der Staat leisten will», heisst es in
der Begründung weiter. Dieser Fix-
punkt sei unabdingbar, um zu ent-
scheiden, welche Massnahmen auf
der Leistungsseite und/oder auf der
Beitragsseite erforderlich sind, um die
langfristige finanzielle Sicherheit der
AHV zu gewährleisten. Würde der
Staat auf die Ausrichtung eines ent-
sprechenden Beitrages an die AHV
verzichten, müssten die Beiträge von
Arbeitgebenden und Versicherten um
rund 25 Prozent erhöht werden, um
den Ausfall des Staatsbeitrags zu kom-
pensieren. Die vorliegende Gesetzes-
initiative der VU-Fraktion dürfte an
der kommenden Landtagssitzung
vom 25. bis 27. April behandelt wer-
den. 

Staatsbeitrag an die AHV: Der Landtag hat sich selbst ein Bein gestellt und ist im Oktober 2011 einem FBP-Antrag 
gefolgt, wonach der Staatsbeitrag ab 2018 nicht mehr geregelt ist. Mit einer Gesetzesinitiative will die VU-Fraktion 
diesen Entscheid korrigieren und der AHV die Planungssicherheit zurückgeben. Bild Daniel Schwendener


